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5 13 Liechtenstein als Standort fürVermögens-
schutzstrukturen und deren Angreifbarkeit

d¡¡rch ausländische Urteile
Dr. iur. Mario Fnck

l. Verm ö genssch utzstru ktu re n (,, asse t p rotecti o n "l
in Liechtenste¡n

Nachdem in diesem Handbuch an verschiedenen Stellen Definitionen für
vermögensschutzstrukturenl) angeboten werden, kann man sich hier auf ein
paar wesentliche Grundsätze, die fur das weitere Verständnis dieses Beitrages
relevant sind, beschränken. vermögensschutzstrukturen sind nur dann etrias
wert, wenn sie auch ,,gerichtsfest" sind; dies bezieht sich zuerst einmal auf
inländische urteile, also jene urteile, die im Lande ergehen, wo sich die struk-
turen befinden. Liechtensteinische strukturen - vor allem stiftungen und
Trusts - werden aber sehr oft für eine internationale Klientel eingesetit. Somit
müssen diese vermögensschutz-strukturen auch gegenüber internationalen
Anforderungen bestehen können. Dies bedingt aber einige voraussetzungen
an deren Form, Ausgestaltung und Absicherung, auf die noch einzugehen s"ein
wird.

A. G rundprinzipien des Vermögenssch utzes
Beim vermögensschutz ist das Hauptziel, der schutz des vorhandenen

vermögens mit einem bestimmten, nicht verpönten Ziel, immer im Auge zu
halten. Sobald man ,,schlaumeierisch" und kurzfristig lediglich Gläubigern
entkommen will, wird man, wie aafzuzeigensein wird,icheitãrn müssen.

1. Ziel des Vermögensschutzes

Bei der ,,Asset Protection" bzw vermögensschutz geht es um die Absiche-
rung von vermögenswerten gegen zukünftige Inanspruchnahme durch Gläu-
biger, die sich gegen den Eigentümer oder dieBegùnsiigten des entsprechenden
vermögenswertes richten. öfters wird aber nicht nur der schutz vor Gläubi-
gern angestrebt, sondern durchaus auch der schutz ,,vor sich selber"2) od.er vor

1

2

3

1) lJnter Strukturen werden in diesem Beitrag nicht nur juristische personen oder
Trusts verstanden. vieimehr ist jede Lösung, die dem vermögensschutz dient, unter
diesen Begriff zu subsumieren - somit bspw ãuch versicherung'slösungen.

2) So wird in den Statuten und Beisiatuten von Famllienãtiftung-en - einem sehr
tauglichen Instrument der asset protection - immer wieder uo.g.r.ñ".r, dass Begün-
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den Unbillen des Lebens. Sehr oft werden dazu juristische Strukturen wie Stif-
tungen, Versicherungslösungen oder allenfalls Trusts verwendet, um den ge-

wünschten Vermögenss chatz zu gewährleisten.
Daneben gibt es aber durchaus auch weniger spektakuläre Lösungen. Man

kann Vermögensschutz auch betreiben, indem die Vermögenswerte von einer
eher risikobelasteten Person auf eine andere übertragen werden. Der klassische
Fall ist jener, dass ein Ehegatte, der einen Beruf ausübt, der Risiken mit sich
bringt, seine Vermögenswerte auf seinen Ehepartner oder die Kinder über-
trägt. Aber auch hier ist es wichtig, die wesentlichen Prinzipien und Grund-
sätze des wirksamen Vermögensschutzes zu beachten.

2. Ernsthaftigkeit und Freiheit von Missbrauch

Wesentlich bei all diesen Varianten des Vermögensschutzes ist die Ernst-
haftigkeit und Konsequenz, die hinter dieser Strukturierung liegt. Nur dann
nämlich, wenn sich eine Person tatsächlich des entsprechenden Vermögens be-
gibt und es von sich löst, wird sie eine befriedigende Sicherheit haben, dass dies
auch vor allfälligen Behörden und Gerichten anerkannt wird. Dies bedeutet,
dass Personen, die besonders misstrauisch sind oder sich in Wirklichkeit von
ihrem Vermögen nicht trennen wollen, vor einem Dilemma stehen werden:
Will man weiterhin die volle Kontrolle und den vollen Zugriff auf Vermögen
haben oder will man Sicherheit? Es gibt - je nach Wahl der Struktur zur Yer-
mögenssicherung - durchaus noch gewisse Kontroll- und Eingriffsmöglich-
keiten. Diese sind aber sehr differenziert anzuwenden.3)

Das liechtensteinische Recht gibt nach wie vor erhebliche Möglichkeiten
der Diskretion und Vertraulichkeit. So können gemäß Art 552 S 4 Abs 3, 1. Satz
PGR Stiftungen durch einen indirekten Stellvertreter (einen Treuhänder oder
Anwalt) errichtet werden. Damit ist nicht ersichtlich, wer tatsächlich hinter
einer Stiftung steht. Gleiches gilt auch für die Anmeldung eines Trust im Sinne
von Art 900 PGR.4) Treuhänder und Rechtsanwälte unterstehen einem stren-
gen Berufsgeheimnis. Diese Vertraulichkeit bietet insofern Schutz, als allfällige
Gläubiger keine Struktur anfechten oder zumindest angreifen können, die sie
nicht kennen.

Allen demokratischen Rechtsordnungen wohnt das Missbrauchsverbots)
inne. Dies gilt auch für den Vermögensschutz. Da mit ihm tendenziell auch

stigte keine Ausschüttungen erhaÌten sollen, wenn sie durch einen verschwenderischen
oder unsittlichen Lebenswandel (Drogenkonsum etc) auffalien.

3) Vgl bspw di.e Ausführungen von Gasser, Asset versus Creditor Protection, in
FS Delle Karth (2013) 283 (310 ff), zur Frage, wie weit man sich Stifterrechte vorbehal-
ten kann, ohne damit die entsprechende Stiftung angreifbar zu machen.

4) Frick, Der Trust in der Praxis des liechtensteinischen Rechts, in FS Delle Karth
(2013) 2r7 (228).

s) Siehe insbesondere die,,Treu und Glauben"-Bestimmung in Art2 PGR, der
Art2 des schweizerischen ZGB nachempfunden ist. Dazu auch: Baur, Normenvielfalt
bei der richierlichen Rechtsfindung im liechtensteinischen Privatrecht? LlZ1998,ll.

5
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schlechtere Chancen für die Gläubiger des Schutzsuchenden verbunden sind'

muss immer auch auf Schutznormeliwie bspw die Anfechtungsklagen geachtet

werden.6)

3. Gegenstand dieses Beitrages

Entsprechende strukturen sind vor allem dann in Gefahr, wenn sie von 8

,,außen" angegriffen werden - also von Gläubigern des Errichterssolcher Struk-

lor"n (StiRãn--gen, Trusts, Verträge) oder von Éegünstigten, vonNicht-Berück-

sichtigten, von Enterbten oder von tatsächlich oder vermeintlich geprellten

Ehegatten."I- Folg.nden wird daher zuerst kurz und ûbersichtsmäßig dargestellt I
werden, *.i.h" grundsätzlichen Möglichkeiten das liechtensteinische Recht

für den Vermögensschutz gewährt. Dãnach wird darauf eingegangen werden,

*u, di" entspre"chenden Stiukturen allenfalls angreifbar macht oder mit ande-

ren WorteniW"l.h. Fehler darf man nicht machen? Dann wird auf die Frage

eingegangen, unter welchen Bedingungen ausländische urteile in Liechten-

,t.lä än.îtannt und vollstreckt *ãtd"tt oder zumindest Auswirkungen auf

liechtensteinische Strukturen haben. Weiter wird dargetan werden, in welchen

Bereichen es in Liechtenstein einen,,Vollstreckungsschutl'gibt, der unabhän-

gry uon der Herkunft des urteils gilt. Schließlich wird atrgezeigt werden, in-

îåweit entsprechende liechtensteinische Vermögensschutzstrukturen auch im

Ausland g"fåhrdet sind und welche - allenfalls ãuch rechtspolitischen - Maß-

nahmen hiergegen ergriffen werden könnten'

B. Mögliche Forrnen des Vermögensschutzes
in Liechtenste¡n

Der vermögensschutz kann, wie oben schon angedeutet, durch vertrag- 10

liche Maßnahmen, aber auch durch das Einschalten von juristischen Personen

oder Trusts erfolgen'

1. Vertragliche Maßnahmen

Sehr oft greift man zu juristischen Strukturen, weil man meint, auf diese 11

Art und Weise am besten áas eigene Vermögen schützen zu.können. Sehr oft

wird übersehen, dass einfache Mäßnahmen aus dem ZivilrechtT) zu ähnlichen

Erfolgen führen.
So kann es von vorteil sein, wenn ein geschäftstätiger Ehepartner seine 12

vermögenswerte auf den anderen Partner überschreibt, um diese auf diese Art

6) Vgl hierzu unter II.4.
tj ní durf a.r dieser itelle angemerkt-werden, dass aile liechtensteinischen Geset-

ze, welche in diesem i"liug "ltí"tt 
werden, unter www.gesetze.li gefunden werden

können. Unter www.g..ilirtrË"it.rteidungen.li wiederum findet man die Entscheidun-

gen der liechtensteinir.;;; H;.httgericñte und, soweit sie letztinstanzlich sind' auch

jene des Obergerichtes.
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und Weise aus der ,,schusslinie" zu bringen. Die Vor- und Nachteile einer der-
artigen Vorgehensweise liegen auf der Hand: Zum einen ist der Vermögens-
übertrag aufden Ehepartner in praktisch allen Staaten steuerlich privilegiert.
Dies bedeutet, dass die Übertragungsi(osten tief sein werden. Die Frage nach
dem anwendbaren Recht wird regelmäßig sehr einfach durch das IPR zu beant-
worten sein. Auch die Nachteile sind offensichtlich: Eine solche Lösung ist sehr
stark yon Vertrauen getragen, wenngleich man mit entsprechenden Begleit-
verträgen8) vieies abdecken kann.

Eine weitere, wiederum international taugliche, privatrechtliche Lösung
ist jene der Versicherung. Liechtenstein hat ein sehr modernes Versicherungs-
wesen, wobei vor aliem Lebens- und Risikoversicherungen sehr beliebt sind.
Versicherungen können recht individuell ausgerichtete Versicherungslösungen
erstellen, die den Bedürfnissen des Versicherungsnehmers und der begünstig-
ten Person zugutekommen. Hierbei dürfte in der Regel eine Lösung mit einer
Einmalzahlung jener der ratierlichen (wiederkehrenden) Zahlungvorzaziehen
sein.e)

Dabei tritt die Person, welche das Geld für bestimmte Personen und unter
bestimmten Bedingungen zur Verfügung stellen will, als Versicherungsneh-
mer auf. Der Versicherungsnehmer schließt den Vertrag mit der Versicherung
ab und bestimmt, wer als begünstigte Person und wer ais sogenannte ,,ver-
sicherte Person" benannt wird.r0) Die versicherte Person ist diejenige Person,
auf welche die Versicherung abgeschlossen wird; in der Regel wird die Ver-
sicherung so abgeschlossen, dass beim Tod dieser versicherten Person oder
wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht, die Gelder zur Aaszahlung kommen.
Während die begünstigte Person nicht zwingend von ihrer Begúnstigung wis-
sen muss, bedarf es aber bei der versicherten Person ihrer Zustimmung und
unterschrift. Dies ist auch naheliegend, da niemand wirklich durch seinen Tod
der Auslöser von Zahlungen sein will. Insbesondere dann nicht, wenn ein

8) So ist es von Vorteil, mit der Übertragung der Werte auch schon zu verein-
baren, was mit dem Vermögen im Falle einer Scheidung geschieht. Allenfalls kann der
übertragende Ehegatte sich auch einen Unterhalt zusichern lassen, falls es zur Schei-
dung käme. Sinnvoll ist in einer solchen Situation - wenn es rechtlich im jeweiligen
Staat machbar ist - auch ein Erbvertrag, in den auch die Nachkommen einbezogen
werden (für Liechtenstein: g 602 sowie SS 602a ff ABGB).

e) Lebensversicherungslösungen mit Einmaleinzahlungen sind in jüngerer Ver-
gangenheit zum Teil in Verruf geraten, in Wirklichkeit reine Vermögensverwaltungs,
Tools zu sein. Dies hat primär steuerrechtliche Implikationen, indem die mit Versiche-
rungen regelmäßig einhergehende Aufschiebung der Steuerpflicht und auch andere
steueranreize in Frage gestellt werden. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, sich
an den Vorgaben des Bundesministeriums für Finanzen der Bundesrepublik Deutsch-
landzu orientieren. Dieses hat in einem Rundschreiben vom 1. Oktober 2009 an die
obersten Finanzbehörden Deutschlands eine Auslegeordnûîg zu S 20 Abs 6 (und dort
primär des Satzes 5) des deutschen Einkommenssteuergesetzes gegeben.

t0) Art 64-82 Versicherungsvertragsgesetz vom 16. 5. Z00l (VersVG).

13
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allenfalls Begünstigter den Zeitpunkt der Auslösung der zahlungbeschleuni-

gen will.o 
Di. Vertraulichkeit wird durch das Versicherungsgeheimnis (Art44Yer'

sAGl1)) gewährleistet. Beim Tod der versicherten Peison - die aber nicht zu-

gleich begünstigt sein darf - können die Begünstigten zudem d11kt und sofort

von den Versicherungsleistungen profitierãn, oh-ne weitere erbrechtiiche As-

p"t t" U.rti.ksichtlgeí ru müsl..n,i2) Eine Lebensversicherung gewährt auch

åirrig"r, Schutz bei-einer allfälligen Durchsetzung gerichtlicher Urteile gegen

die iersicherte Person. Hierzu aber später mehr'

2. Nutzen von ¡ur¡st¡schen Personen undTrusts

Die Nutzung von juristischen Personen ztx Yetlagerung von Risiken ist

ein gängiges Instrument, um eine klare Trenn,rng,ron piiuatem.Vermögen und

Gesellschaftsvermögen zu erreichen. Bei der ,,õesellichaft mit beschränkter

Haftung., ist der Nãme ja schon P_rogramm. So ist in Deutschland die soge-

nannte vermögensverwoitrnde GmbH eine anerkannte Möglichkeit, das eigene

vermögen in einer eig"n"n, völlig beherrschten, jederzeit widerrufbaren GmbH

zu verwalten. In Derîtschland isi insbesondere auch die Einpersonen-Stiftung

möglich, also eine Stiftung deren Stifteq Vorstand und Begünstigter die gleiche

Person ist.13) Derat,ig. iOt""gen sind somit nicht auf Liechtenstein be-

schränkt, sondern finden grundsätzlich Akzeptanz'

õft *ird g"rade bei Únternehmern im mittelständischen Bereich über-

sehen, dass eine Auslagerung der Tätigkeit bzw eine Konzentration der Tätig-

keit einer juristischen Þ.rroã hilfreich sein kann. Nachdem liechtensteinische

Cesellscháften dank der Mitgliedschaft Liechtensteins im Europäischen Wirt-

schaftsraum von den vier êrundfreiheiten, nämlich der Kapitalverkehrs-

ir.ifr"i , der Dienstleistungsfreiheit, der Personenfreizügigkeit und der Waren-

verkehrsfreiheit profiti"rJr-r, könrr"n sie als attraktive Strukturen dienen' Seit

a* rrir-rtarrglich bekannten urteilen des Europäischen Gerrrhtshofes zur Aner-

ü";;g,rãr, ,ri"d"riandir.t 
"n 

und englischen Gesellschaften in Europa kann

hier kein Zweifel mehr bestehen. Schon die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß

15

16

17

ABGB3 5 531 Rz 10.
t3) Døragøn,Die Zurechnung des Vermögens und der Erträge einer kontrollierten

liechte;steinñchen Stiftung, Der Betrieb 40 I 20ll' 2223'
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Art40 EWRAI4) und die Niederlassungsfreiheit nach Art31 und 34 EWRA
bringt es mit sich, dass liechtensteinische juristische Personen faktisch aner-

kannt werden müssen; die Kapitalverkehrsfreiheit hat aber nicht die Stiftung
im Auge, sondern vielmehr den - im EWR wohnenden - Gründer, der mit
einer Investition die Stiftung errichtet und mit Vermögen ausstattet. Ob eine

Stiftung oder eine andere Gesellschaft sich auch auf die Niederlassungsfreiheit
berufen kann, hängt damit zusammen, ob sie einen Erwerbszweck verfolgt.
Heiss fuhrt aus, dass gerade bei privatnützigen Stiftungen regelmäßig ein Er-
werbszweck im Sinne des EWR-Rechts gegeben sei:

,,Für die liechtensteinische Stiftungfolgt, dass ein Erwerbszweck regelmässig

bei den Fømilienstiftungen, bei gemischten undbei gewöhnlichen Stiftungen
vorliegt, weil sie eben nicht gemeinnützig operieren, sondern der gesamte

Stiftungszweck der wirtschaftlichen {Jnterstützung von individuell Begüns-

tigten dient. Das gilt gemäss autonomer Interpretøtion des Art 34 Abs 2

EWR-Abkommen gerade auch dønn, wenn man etwa die Begünstigung der
Familienangehörigen durch Finønzierung von Erzíehung und Ausbildung
als,nichtwirtschafilichen'Zweckim Sinnerton [ølr] Art 552 Abs I S 3 PGRIs)

versteht. 1...) Auch gevvöhnliche Stiftungen, die nicht gemeinnützig, sondern
zur Begünstigung von Individuen errichtet sind, verfolgen damit einen Er-
werbszweck im Sinne von Art 34 Abs 216) EWR-Abkommen."r7)

Man wird mE aber hier eine gewisse Wettbewerbsrelevanz sehen müssen.
In seiner Rechtsprechung hat der EuGH durchaus eine gewisse Intensität der
Marktteilnahme (,,Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr") ver-
langt, damit ein Erwerbszweck vorliege.ls)

Im Weiteren hat der EuGH in verschiedenen Urteilenle) klargemacht, dass

Bedenken hinsichtlich Steuern und Sozialabgaben zwar berücksichtigungs-

14) Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), zsfin-
den unter www.llv.li/amtsstellen/llv-sewr-dokumente-publikationen-ewr-abkommen.
htm.

ls) Art 552 Abs I Safz 3 altes PGR entspricht heute Art 552 5 1 Abs 2 PGR: 2 Abs 1

Satz 3 altes PGR entspricht heute Art552 S i Abs 2 PGR.
16) Dieser lautet im für diese Frage relevanten Teil wie folgt ,,AIs Gesellschøften

gelten Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und Høndelsrechts [...] mit Ausnahme der-
jenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen."

17) Heiss, Die liechtensteinische Stiftung und die Grundfreiheiten des EWR-
Abkommens. Anmerkungen aus Anlass des Urteils des EuGH 14.9. 2006, C-368104,
Centro di Musicologia WøIter Støuffer/Fínanzamt München für Körperschøften, LIZ
t997, t (3).

tB) Hosp, Privatvermögensstrukturen: Das Mysterium,,wirtschaftliche Tätigkeit",
Liechtenstein-Journal 2011, 38 (41 f).

te) EuGH 9.3.1999, C-212197, Centros, Slg 1999 I, 1459 = NIW 1999,2027ff;
EuGH 5. 11.2Q02, C-208/00, Überseering, Slg 20021,9919 = NIW 2002,3614ff = Jus &
News 2004, 79 ff; EuGH 30.9.2003, C-L67101, Inspire Arf = NIW 2003, 3331ff = |us &
News 2004, 97 ff.
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würdig seien, aber nicht zur Nicht-Anerkennung führen dúrfen' Dies müsste

seit dei Entscheidun g Überseeringlo) eigentlich klar sein, wo der EuGH in den

Ausführungen Nr 92 und 93 Folgendes zu bedenken gab:

,,Es lässt sich nicht ausschlieJ3en, døss zwingende Gründe des Gemeinwohls'

wie der Schutz der Interessòn der Gläubiger, der Minderheitsgesellschafter,-

der Arbeitnehmer oder auch des Fiskus, inter bestimmten (Jmständen und

unter Beachtung bestimmter Vorøussetzungen Beschränkungen der Nieder-

lassungsfreiheilrechtfertigen können. Sotlhe Ziele können es jedoch nicht

,"rhtflríigtr, dass einer Gesellschaft, die in einem anderen Mitgliedstøat

ordn'ungsgemä'3 gegrí)ndet worden ist und dort íhren satzungsmäJ3,igen Sitl

hat, diî ñ.echisfãhlgkeit und damit die ParteifähigJceit abgesprochen wi(
(sici:!). Eine solcûe UlaJ3nahme kommt namlich der Negierung der den Gesell-

schaften in den Art 43 EG und 48 EG zuerkannten Niederlassungsfreiheit

gleich!"

Bedauerlicherweise haben vereinzelt deutsche Gerichte - gaîz offensicht-

lich steuerlich motiviert - dies in Frage gestellt. Diese Rechtsansicht ist aber

offensichtlich falsch2l) und sollte daher als Ausreißer zu qualifrzieren sein'

Auch zur Anerkennung von liechtensteinischen stiftungen gibt es Recht-

sprechung. Im EuGH-U rteil Ospelt/SchIössle Weissenberg Familienstifiungvom

iZ.g.ZOOZ ging es primär n- ái" Frage, ob eine liechtensteinische Stiftung in

Österreich lanáwiitschaftliche Grundstücke erwerben könne' Dabei war es so

klar, dass die Stiftung anzuerkennen sei und Rechtspersönlichkeit habe' dass

dies gar nicht releviert wurde!22)

'l

:19

20

ll. An greifbarkeit des Vermögensschutzes

vermögensschutzmaßnahmen können vor allem dann anfechtbar sein,

wenn sie zu einer ungerechtfertigten und gesetzlich verpönten Gläubiger-

benachteiligung führen oder wenn sie gegen Schutzbestimmungen der jewei-

ligen Gesetãg.Ù,mg rr.rrtoßen. Im Folgenden soll aber zuerst auf die Wertungs-

fiage eingegãrrg.r, werden, ob und wann Vermögensschutz-im Verhältnis zum

Clíubigeisãh.rá d.n Vorrang haben soll, bevor zuerst auf die Schutzgesetze,

20) EuGH 5.L1.2002, C-208/00, Überseeríng BV/Nordic Construction Company

Baumanagement GmbH.
2\ Iãkob/studen,Dieliechtensteinische Stiftung in der aktuellen deutschen Zivil-

rechtsprechung in: Liechtenstein-fournal 2011, 15 ff'
,;¡ Zumðu.rr.r ausführlich: Frick, Liechtensteinische Gesellschaften: Ihre inter-

nationale Anerkennung und wirkungen von ausländischen urteilen, LIZ 2004,224ff'

Derzeit behängt belm ËftA-Court zädem ein Verfahren, in dem es um den liechten-

steinischen Trirst und seine ,,Rechtsfähigkeit" für die vier Grundfreiheiten geht' Siehe

hierzu case F;201L3 - Fred olsen and others v staten v/Skattedirektoratet in www'

eftacourt.int.

355
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wie beispielsweise das Erbrecht oder das Ehegüterrecht und schließlich auf die

so gen an nte,, a ct i o p auli an a" eingegangen wi rd.

A. Wertu n gsfrage: Gläubigerschutz oder
Vermögensschutz?

Wieso soll überhaupt die Möglichkeit gegeben werden, Teile des Vermö-
gens dem Zugriffvon Dritten (insbesondere von Gläubigern) entziehen zu kön-
nen? Man kann die Frage auch umkehren und sich fragen, wieso der Gläubiger
auf alles zugreifenkönnen soll, wenn er sich doch durch entsprechende Sicher-
heitsleistungen wie Faustpfand, Hypotheken, Sicherungsùbereignungen oder
Versicherungen vor einem Kreditverlust schùtzen kann.

Man steht nach Ansicht des Verfassers zwischenzwei berechtigten Inter-
essen: der Gläubiger möchte möglichst Z,a,griff auf alles, was sein Schuldner
erwirtschaftet hat. Dieser wiederum möchte zumindest einen Teil dessen, was
er erwirtschaftet hat, auf die Seite legen können. Kann er das nicht, so wird er
kaum Kredite aufnehmen oder Geschäftsrisiko auf sich nehmen, wenn dies im-
mer zum Verlust seines Vermögens - und desjenigen seiner Familie - führt.
Niemand oder nur noch Hasardeure werden Risiko auf sich nehmen, wenn
immer der Totalverlust droht. Eine abwägende Risikobereitschaft hingegen ist
notwendig, um neue ldeen zu kreieren und die Gesellschaft und Wirtschaft
weiter zu entwickeln. Aus diesem Grund gibt es auch Aktiengesellschaften
oder Gesellschaften mit beschränkter (sic!) Haftung. Von hier aus ist es nicht
mehr so schwierig zu verstehen, dass ,,Asset Protection' nicht Benachteiligung
der Gläubiger bedeutet, sondern den berechtigten Schutz von Vermögensposi-
tionen.

Im Übrigen ist der Schutz des Vermögens vor Gläubigern nichts wirklich
Ungewöhnliches, wenn man die Rechtsordnung mit offenen Augen anschaut.
Der Schutz des Vermögens geschieht immer wieder auch aus sozialen Über-
legungen, nämlich um zu vermeiden, dass jemand der Sozialhilfe anheimfällt.
Das Vermögen von Personen wird in allen dem Verfasser bekannten Rechts-
ordnungen mit Blick auf den Zugriff drs,rch Gläubiger zuerst einmal soweit ge-

schützt, als das Existenzminimum23) und bestimmte Teile des Vermögens der
Pfändung, Beschlagnahme und Verwertung entzogen sind (Art 169 f EO24)).

Daneben ist aber auch unbestritten, dass das Vermögen eines Ehepartners -
zumindest nicht ohne weiteres - frir die Schulden des anderen Ehepartners
haften muss.2s)

23) Verordnung vom 1.7.2008 über die Festsetzung der pfändungsfreien Betrâge
bei Exekutionen auf Arbeits- und Diensteinkommen, LGBI 20081L69.

2a) Gesetz vom24.lL.I97L tiber das Exekutions- und Rechtssicherungsverfahren
(Exekutionsordnung [EO]).

25) Art49c EheG, in welchem das Auskunftsrecht der Ehegatten über den Schul-
denstatus des anderen geregelt wird, ist insoweit ein Ausfluss dieser separierten Haf-
tung.

23
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B. Mangelndes VerrnögensoPfer

AngreifbarwerdenVermögensschutzstrukturenmeistensdadurch'dass24
sich die schutzsucherrà. p"rroJ nicht wirklich von ihrem Vermögen trennt'

Solange jemand dem itiftungsrat b-ei einer stiftung oder dem Trustee bei einem

Trust gieichsam mit blolß"m}uruf ð.en Auftras er[eilen kann, das Vermögen so

oder anders zu verwenden' mag dies als slryrttii funktioniert::^Yun *ttd aber

spätestens durrrr, *.rrnl"ãuná"g.rruu auf dieses Vermögen zugreifenwill' nicht

belegen könr"rr, du., .i einem ãi.ht *.h, gehört und d"eswegèn nicht angegrif-

fen werden darf'
von daher ist es wichtig, dass eine vermögensschutz-Lösung eigenstän- 25

dig, selbständig und dauerhJft ist. Hiermit *ird"mit Nachdruck der unwider-

ruflichkeitundderSelbständigkeitentsprechenderll'".Y:*"dasWort
gesprochen. Es gibt tln itinorrgî- o.r9 im'Trustrecht die Möglichkeit, diese

widerrufbar uurrog"r,ut,"n. Es ãtuss aber bewusst sein, dass die widerrufbar-

keit bedeutet, dass der stifter oder Treugebe:r jederzerl wieder .zugriff 
auf die

Vermögens*"rt. fratì..î ài"r", Zugriãsrectrt können nun aber die Klagen

und Vollstre.k rng,-*ß"uhlnt" späteier Gläubiger gehen' Um.dies zu illustrie-

ren; wenn ich gegen einen stiftei eine Forder.i"g ituu. und, ich weiß oder in

Erfahrung bringe, dur, ., eine stiftung eingerichtãt hat und dass diese stiftung

durch ihn widerrufi*-iri, t" werde"ich ?ine atlfällige ¡orderung in dieses

Recht hineir uollrtrã.k 1.íe¡ lie Exekution wird daher darauf lauten' dass er

verpflichtet werde, d;¡,i#"g ro *id"rrof"n und die vermögenswerte an den

ot*3l,?ïíåãiLüi,.n 
, dass der verfügende keilerrei {3ntrolr- 

oder Ein- 26

wirkungsre.rrt" -.t . t uuán dürfte.27) so fo"rmulie rl Gøsserzs) einige szenarien'

in denen seiner ,qrri.ñJLri.h .i' stifter sogar die Stifterrechte vorbehalten

kann,ohnedassdeswegenindiesehineinvollJtrecktwerdenkann.29)

C. Erbrecht und Eherecht

}enachRechtssystem!n$elmanindenverschiedenenStaatenunter-27
schiedlichste Regelungen' welche im Zusammenhang mit Erbschaften oder mit

S.n"iaorrg.n diJeeteitigten schützen. lder 
privile gieren' 

-
Im Bereich ¿.r-lrù?".frts stellt ricn t',lËr pririiär die Frage des Pflichtteils- 28

schutzes.währendimangelsächsischencommorrLawSystemderErblasser
einefastschonunbegrenzteVerfrigungsmachthinsichtlichderZuteilung
seines Nachlasses hat, findet sich im ,o-ír.h-o.htlich geprägten kontinental-

europäische" R..;;;;ãit"r.iir.rr.überal' das sogenannte pflichtteilsrecht

fürnaheAngehörige_Ehepartner'Kinder,allenfalls-auchweitereVerwandte-

26) Gasser in FS Delle Karth 298'

"i Fr¡ckin FS Detle KarTh227' Frick'
2s'\ Gøsser in FS Delle Karth 310 ff'
,ej Hierzu mehr unter Il t'B'3'
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des Verstorbenen.3o) Im Zusammenhang mit Pflichtteilsfragen sieht das
liechtensteinische Recht vor, dass primär an sich das Recht des Verstorbenen
als anwendbares Erbrecht in Frage kommt. Somit müsste man sich damit dem
ausländischen Recht für alle die Erbschaft betreffenden Fragen unterwerfen.
Immerhin macht hier aber Art29 Abs 5 iPRG3i) eine gewichtige Ausnahme in
der Frage der Verjährung und Anfechtung von Pflichtteilen:

,,ob der verkürzte Noterbe Rechte gegenüber Dritten erheben kann, die vom
Erbløsser zu Lebzeiten vermögen erhalten haben, ist nøch dem Recht des
staates zu beurteilen, dem die Rechtsnachfolge yon Todes wegen unterliegt.
Die Erhebung solcher Rechte ist überdies nur zulässig, wenn dies auch nøch
demfür den Erwerbsvorgang maJ3geblichen Recht zulässig ist."

Dieser letzte satz hat es in sich. Er führt nämlich dazu, dass es nicht nur
auf das Heimatrecht des verstorbenen ankommt, sondern auch aufjenes Recht,
welches für den Ûbergang des vermögens seinerzeit relevant war. Dies bedeu-
tet konkret bei einer Schenkung oder zuwidmung an eine stiftung oder eine
andere vermögensstruktur, dass auch jenes Recht relevant ist, das für diese
Zuwidmung oder schenkung anwendbar ist. Gemäß liechtensteinischem IpRG
wird dies regelmäßig das liechtensteinische Recht sein. somit kommen die
SS 785 und 951 ABGB32) iVm S 1487 ABGB zur Anwendung.

wie Grolimund33) ausführt, zielt diese Bestimmung primär darauf ab, die
verjährungsfristen des Auslandes zu,,vermeiden'. Meines Erachtens kann dies
aber durchaus gerechtfertigt werden. verjährungsfristen sind zwar grundsätz-
lich materiell-rechtlicher Natur und sollen die Einklagbarkeit einer Forderung
beenden. verjährungsfristen haben aber durchaus eine gewisse Doppelnatur,
indem sie auch prozessuale Bedeutung haben. Hinter der Idee der ver¡ahrung
steht jedenfalls auch der Gedanke, dass sich ein möglicher Gläubiger nichi
mehr auf einen potentiellen Rechtsstreit einstellen muss. ie länger dii zeit, d¡e
zwischen dem relevanten Sachverhalt und einer allfälligen Klage vergangen ist,
desto schwieriger wird die Beweislage für beide seiten werden. Nãchãem in
vielen Bereichen die Aufbewahrungsfristen für Dokumente auf zehn |ahre
beschränkt wurden,3a) ist es somit durchaus zielführend und vertretbar, sich

30) Marxer, Gestaltungsalternativen im Erbrecht einschließlich des IPR, in Schurr
(Hrsg), Das neue liechtensteinische stiftungsrecht - Anwendung, Auslegung und Alter-
nativen (20L2),175 (181 und 183).

31) Gesetz vom 19. 9.1996 über das internationale privatrecht (ipRG).
32) Allgemeines bürgerliches Geserzbuch vom 1.6. 1811 (ABGB).
33) Grolimund, Ausländisches Pflichtteilsrecht v. asset protection: Art.29 Abs. 5

IPRG zwischen nationalem Anspruch und internationaler Wirklichkeit, in Heiss/
schurr/schnyder (Hrsg), Tagungsband zur Asset protection in Liechtenstein (2013).

34) In Art 1059 PGR wird die Frist von zehn ]ahren als Frist für die Aufbewahrung
für Geschäfisbücher und Buchungsbelege festgeschrieben. Wenn schon Geschäftsleutã
somit nicht länger als zehnlahre diese Belege zurückhalten müssen, wie will man dann
Privaten mehr abverlangen?
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gegen ztJ lange Verjährungsfristen zu wappnen'3s) Für-d^ie Anfechtung einer

ltift,rrrg, gescihweige denn itir die Geltendmãchung von Pflichtteilsrechten gibt

es dabei verschiedene Fristen zu beachten. Dabei dtirfte mittlerweile unbestrit-

ten sein, dass diese Verjährungsfristen ab dem Zeitpunkt gelten' in dem die

entsprechende Vermögárrrrr"rrãhi"bung tatsächlich ìrfotgt ist. Dies gilt für

ð,ìft;g." wie auch f'i Trusts.So hä1t teispielswei se Weingard für das schwei-

zerische Recht wie folgt fest:

,,Zu beachten ist, døss eine Herabsetzung fentspricht einer Pflichtteikklage]

regelmällig nur möglich sein wird, *rrir'd^ Trustgut innerhalb von fünf

Iihreníoî Ar* Ableben des Settlor zum Trustee trønsferiert wurde' Ohne

zeitliche Beschrönkung herabgesetzt werden können iedenfalls aber Re'

vocable Trusts [".]."u)

Gleiches kann auch fur Stiftungen als gesicherte Rechtsprechung ange-

sehen werden'37) 
^..4^:1,,-- 1. oì Ehac¡h, in heikles The- 30

Die Vermögensaufteilung bei Ehescheidungen ist immer e'

ma. Das liechtensteinische S"cheidungsrecht isI weitgehend schweizerischen

Uì.p..rrrgr, wobei aber die Bestimmung hinsichtli.h d"t Verkürzungen der

À;ïpr,i.ñ; eines Ehegatten aus österreici rezipiert ry*de S9¡3t für die Ausle-

;;ü;"" Art 84 des liechtensteinischen Ehegesetzess)-s91 öEheG3e) relevant'

ói"J", war die Rezeptionsgrundlage für Art 84 EheG' Wenn Vermögenswerte

nicht länger als ,wei JahrJvor Einlringung d¡r Slhgldungsklage oder vor der

tatsächlichen Auflösúng der Eheger'eins.ñuft auf die Seite gebracht wurden

und dies nicht mit Zurtim*rrng d"es Ehepartners geschah, werden diese auf die

i.it. g.r.huft.r, v.r-ãg.rrr*"ir" in die vermögensmasse des entsprechenden

Ehepartners eingerechnãt. Somit wird das Geld nicht etwa aus einer allfälligen

Struktur h.ruo.g.toÁÀ.,t, aber es wird so getan' als ob es noch vorhanden

wäre. Auch hier wird sich nun die Frage stellen, ob tatsächlich eine vermögens-

verringerung beim entsprechenden E-hepartner stattgefunden hat, ob also ein

,v**"og"rräpf"r,,;g;i";-"n w.rrd.. wenn dies nicht der Fall ist, so ist die

ántrpr.ãh"ndã vermoiensschutzstruktur unbeachtlich'40)

I 13 Liechtenstein als Standort fürVermög enssch utzstru kturen

3s) Frankreich hatte während längerer Zeit sehr iange Verjährungsfristen, die

aber in einer Reform im )ahre 2009 angePasst wurden. }jrietzu Delgrange/Le More,

neuen französischen Verjährungsrechts auf den kauf-
Frankreich -
männischen

Auswirkungen des

Rechtsverkehr, IHR 2009, 185.

36) Weingart, Anerkennung von Trusts und trustrechtlichen Entscheidungen im

internationalen Verhältnis - unter besonderer Berücksichtigung schweizerischen Erb -

und Familienrechts, ZStP Nr 224, r54 (Rz 319).

tr) Böscfr, Auskunfts- und RechnungslegungsansPruch des Pfl ichtteilsberechtig-

ten gegenüber einer liechtensteinischen Stiftung, LIZZA03,5 s (60).

38) Ehegesetz (EheG) vom 13.12.L973.
der Eheschließung und der Eheschei-,t) Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts

dung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet vom 6. 7.L938

*) vgl auch Ob erhub er-Wilhelm, Scheidung und Asset Protection' EF-22013139,

ss (s6).
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32

33

31

35

D. Anfechtungsk¡agen - Actio Pauliana

Wie auch in anderen Ländern gibt es auch in Liechtenstein die Möglich-

keit, Maßnahmen und Vermögensverschiebungen anzufecht-en, die ein Schuld-

ner gesetzt hat, um seine Gläub iger zu schädigen. Diese Anfechtungsmöglich-

t"itJ" sind in der Rechtssicherungs-Ordnung (RSO)4I) geregelt' Zur Anfech-

i""g irt jeder Gläubiger mit einer vollstreckbaren Forderung ohne Rücksicht

uofä." 2eitpunkt ihier Entstehung befugt (Anfechtungsbefugnis), sofern die

Zwangsvollsireckung nicht zu einer vollständigen Befriedigung des Gläubigers

gefühit hat oder bei der Bewilligung der Volistreckung aufgrund konkreter

rtenntnisse nicht anzunehmen ist, dass sie zu einer Befriedigung der Ansprü-

che führen wird (Art 64 Abs I ttnd2 RSO).

so sieht Art64tr RSO unter dem Titel ,,Anfechtungsordnung" vor, unter

welchen Bedingungen Rechtshandlungen, mit denen das vermögen eines

Schuldners ,r"rr.hob.tt, verschenkt oder auf sonstige Weise verringert wurde,

durch Anfechtung (Klage gegen den Empfänger) für ungültig erkiärt werden

können. Das liechtenstelnische Anfechtungsrecht wurde zum kleineren Teil

aus dem österreichischen Anfechtungsrecht (AnfO) und überwiegend aus dem

schweizerischen Anfechtungsrecht (Art 285 - 291 SchKG) entnommen'42)

Das Gesetz sieht dann folgende Kategorien an Anfechtungen vor:

¡ Anfechtung unentgeltlicher und ihnen gleichgestellter Verfügungen

(Art 65 RSO);

o Anfechtung wegen Überschuldung: Rechtshandlungen innerhalb des

|ahres vor der Zwangsvollstreckung, wenn der Schuldner mit Kenntnis

des Begünstigten gehandelt hat (Art 66 RSO)'

. Absichtliche Benachteiligung der Gläubiger (,,allgemeiner Anfech-

tungsgrund"), wobei Wissen bzw Wissen-Müssen der Bevorteilten

notwendig ist.

Der Begünstigte ist Beklagter in einem solchen verfahren. Die Anfech-

tungsklage verjähit mit dem Ablaufe von fünf ]ahren seit Vornahme der an-

fechltbare-"n Rechtshandlung. Als vorgenommen gilt die anfechtbare Rechts-

handlung in der Regel in ãem Zeitpunkte, in welchem sie fùr die Gläubiger

wirksam wurde (Art74 RSO)'

Im Zusammenhang mit Stiftungen oder Trusts wird es häufig so sein, dass

die Begünstigten in einðm Naheverhältnis zum Stifter bzw Settlor stehen. Eine

34

ar) Rechtssicherungs- Ordnung vom 9. 2. 1923 (RSO).
azj fES 2003, i00; ôCH Ot CC.t+Slgg,Z+ (aus dem Leitsatz): ,,Das liechtensteiní-

sche Anfechtungsrecht wurde teils aus dem österreichischen Anfechtungsrecht (AnfO),

teils aui dem sihweizerischen Anfechtungsrecht (Art 285 bís 291 SchKG) entnommen, so

døss Lehre und Rechtsprechung'beider ãer Rezeption zugrunde liegenden Rechtskreise

øuch für das liechtensteinischeAnfechtungsrecht anwendbar sind." S\ehe auch LES 2011'

68ff .ZwGanzen aachGasser in FS Delle Karth284.

360



I 13 Liechtenstein als Standort f ür Vermögen ssch utzstru kturen

öglich-
ìchuld-
öglich-
.nfech-
cksicht
ern die
-rbigers
rkreter
nsprü-

, unter
. eines
ivurde,
yerden

:n Teil
rs dem
r)

ungen

lb des

rntnis

rfech-
leilten

rfech-
3r an-
echts-
rbiger

., dass

. Eine

steini-
rnfo),
ten, so
:kreise
,201t,

nahe verwandtschaft oder eine sonstige persönliche Nahebeziehung des

Schuldners werden aber als Bösgläubigkãit Ur* als ,,Wissen-Mùssen' der Be-

vorteilten angesehen. In einer jüngeren Entscheidung des liechtensteinischen

OGH43) hat ãieser festgehalten, dãss nicht automatisch eine Nahebeziehung

der Begünstigten einer Stlftung zum überschuldeten Stifter zwangslä1fi g daut

führen"müsrä du* dieses Wissen-Müssen auch der Stiftung angerechnet wer-

de. Immerhin sind die handelnden Organe einer Stiftung die Stiftungsräte, die

in der Regel nicht mit dem Stifter veiwandt sind. Was diese wissen,aa) wird

man auch der Stiftung anrechnen. Wenn aber den Organen eine Nachlässigkeit

,rorg.r"o.f"r, werden-kann, dass sie sich nicht ausreichend kundig gemacht

hubãrr, oder dass sie offensichtliche Aspekte unbeachtet ließen, wird dieses

Wissen-Müssen angenommen.

lll. Ausländische Urteile als Risiko für
I i echte n stei n isch e verm ö g e n ssch utz-stru ktu re n

Liechtenstein ist betreffend ausländische Urteile sehr anerkennungsfeind-

lich.as) Dennoch haben ausländische Urteile auch außerhalb der,,eigentlichen'

Anerkennung und Vollstreckung durchaus Auswirkungen'

A. Die Anerkennung ausländischer Urteile
in Liechtenste¡n

1. Exekutionsrecht und Staatsverträge

Das Gesetz vom24.lL.Lg7l über das Exekutions- und Rechtssicherungs-

verfahren (Exekutionsordnung), LGBI1972 Nr 3212, bestimmt die Anforde-

,orrg"r, für dle Anerkennung ünd Vollstreckung ausländischer Urkunden' In

¿."ïrt 52-57 EOa6) wird fe'stgehalten, dass eine Zwangsvollstreckung (Exe-

a:¡ oGH 7.12.20LI,06 CG.2010.3 49. Vglhierzu die Ausführungen bei Gasser in

361

FS Delle Karth 283 (286).
44) Art 111 Abs 2 pcF(, ,,ni, orgøne sind berufen, dem willen der verbandsperson

¿,urdriri zu geben." Oder wie es deiOCH in OGÉ 02 CG.2005.296, LES 20Q9,42 tref-

fend zusammenfasst: ,,Nicht nur rechtsgeschtiftliche Handlungen des faktischen orgøns'

sondern quch dessen Wissen und Wot-Ien sind der Verbøndsperson-zuzurechnen' Døs

wissen und wollen einer Gesellschaft wird somit durch ihre orgøne bestimmt."
a5)Zudiesemgun"""Themenbereichistimmernochdiefolgendenunschon

mehr als 20-jährige bi$.rtution relevant. Frick, Die Anerkennung und Vollstreckung

ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im Fürstentum Liechtensteín - unter Be'

,lrltirntig""g des schweizírischen, österreichischen und deutschen Rechts, Dissertation

tSgZ imdit""V"rtug in St. Gallen. Zuletzl auch'. Wittwen Liechtenstein und das Euro-

päische Zivilprozesõrecht, in FS Gerr Delle Karth (2013) 1035 (1040). 
.

a6) Diese Bestimmuigen entsprechen weitgehend den SS 79-86 der alten Fassung

der österreichischen Exekutionsordnung (öEO)'

36

37

:i
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kution) aufgrund eines ausländischen Exekutionstitels, also eines ausländi-

schen Urteils, nur dann und in dem Maße stattfindet, als dies in Staatsverträ-

gen vorgesehen oder die Gegenseitigkeit durch Staatsverträge oder durch Ge-

genrechtserklärung der Regierung verbürgt ist. Auf die weiteren Vorgaben in
diesen Bestimmungen - wie internationale Zuständigkeit, gehörige Ladung etc

- muss an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Für die hier besonders

interessierenden ausländischen Urteile und Entscheidungen auf Geldleistun-
gen bedeutet dies nämlich, dass ein ausdrücklicher Staatsvertrag vorhanden
sein muss, damit ausländische Urteile anerkannt und vollstreckt werden
können.a7)

38 Liechtenstein hat nun aber lediglich zweí allgemeine Anerkennungs- und
Vollstreckungsübereinkommen - eines mit Österreich und eines mit der
Schweiz. Beide sind sogenannte ,,conventions simples".as), ae)

39 Neben diesen beiden bilateralen Staatsverträgen ist Liechtenstein auch
Mitglied einzelner multilateraler Abkommen im Bereich der Unterhaltszah-
lungen für Kinder, der Adoption und des Schutzes für Kinder.so)

40 Weiters ist Liechtenstein dem UN-Übereinkommens über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6. 1958 (New
Yorker Übereinkommen)51) beigetreten.

a7) Wittwer in FS Delle Karth 1051f1 meint mit Blick auf die Mitgliedschaft
Liechtensteins im EWR, dass das allgemeine Diskriminierungsverbot wie auch die al-
lenfalls negativen Auswirkungen der Nicht-Anerkennung von ausländischen Urteilen
auf die vier Grundfreiheiten des EWR zu einer faktischen Derogierung dieser restrik-
tiven Bestimmungen führen müssten. Diese Auslegung ist sicherlich interessant und
kann die Diskussionen zu diesem Thema beleben. Iìierzu könnte man nun einiges
sagen. An dieser Stelle nur so viel: ME aber kann man das EWR-Abkommen nicht in
dieser Form überstrapazieren. Es hat nicht die Integrationstiefe des EU-Vertrages (Ver-
trag von Lissabon) und somit insbesondere nicht das Ztel einer gemeinsamen lustiz-
politik. Eine berechtigte Frage ist es aber, ob nicht der politische Druck zu eínem Bei-
tritt zum Lugano-Übereinkommen über kurz oder lang zugroß werden wird. Zu Recht
kann man sich bspw die Frage stellen, ob das Unterbleiben der Anerkennung und Voll-
streckung von Urteilen, welche am Gerichtsstand von Konsumenten ergingen, so ak-
zeptier| wird. Dies umso mehr, wenn der Gerichtsstand in Richtlinien festgeschrieben
wird, die auch für Liechtenstein verbindlich sind.

48) Frick, Anerkennung 50 ff. Das heißt, sie regeln nur die Frage, unter welchen
Bedingungen ausiändische Urteile aus Österreich und der Schweiz in Liechtenstein
anerkannt und vollstreckt werden können - und umgekehrt. Sie regeln aber nicht die
Frage, wann ein Staat zuständig sein soll.

ae) Siehe hierzu auch SIGH 199912, LES 2003, 5 ff.
s0) Siehe auch die Aufzählung in Frick, Anerkennung und Vollstreckung aus-

ländischer Urteile in Liechtenstein - Ein Überblick, Liechtenstein-lournal 2010, 106 ff
(va 109).

st) Czernich, Das New Yorker Schiedsübereinkommen und die Schiedsgerichts-
barkeit in Stiftungss achen, LIZ 2012, 59.
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2. Das Ausserstreitrecht

Im neuen Ausserstreit gesetz,sz) welches am 1. 1. 2011 in Kraft getreten ist, 41

sind auch Bestimmung.n üb.t die Anerkennung ausländischer Entscheidun-

gen im Bereich der sog-enannten Status- und Personensachen enthalten; damit

i"rd"r, klarere Regeltirgen hinsichtlich der Anerkennung ausländischer Akte'

aber auch der Zuständilgkeit gegeben. Für d.iesen Beitrag wesentlicher ist die

Neuordnung des Verfatir.n. á"i Erbrechts. Das Verfahren wird nun ähnlich

ablaufen wiã in Österreich, wobei aber in Liechtenstein das Institut der Ge-

richtskommissäre wie in Österreich nicht bekannt ist. Von besonderer Bedeu-

tung ist die klarere Regelung53) der internationalen Zuständigkeit der liechten-

steinischen Behörden für Verlassenschaft sverfahren.

Den Ausgangspunkt für die Frage, ob liechtensteinische Gerichte zustän- 42

dig sind, einen Nachlass abzuhandeln, bildet die Belegenheit des Vermögens,

.ðb.i zwischen beweglichem und unbeweglichem Vermögen unterschieden

wird: Bei unbeweglicliem Vermögen ist allein die Lage entscheidend; bei be-

weglichem Vermögen treten demgegenüber weitere, an der Person des Erb-

lasJers orientierte Abgr.n"ungskiitèrien hinzu. Im Inland befindiiches be-

wegliches Vermögen u-nterliegt gemäß der neuen Zuständigkeitsregel dann der

inlãndischen Gerichtsbarkeit, wenn es sich entwedersa)

. um einen liechtensteinischen oder
o um einen in Liechtenstein ,,ansässig gewesenen" Erblasser handelt.

Liechtensteinische Staatsangehörigkeit und Ansässigkeit in Liechtenstein 43

sind somit gleich geordnete alteinative Anknüpfungsmerkmaie. Es geht dabei

um den g"liotttrUãten Aufenthaltsort und nicht um den Wohnsitz' Selbst wenn

diese beiden Kriterien in der Person des Erblassers (alternativ) nicht erfüllt

sind, kann ein Verlassenschaftsverfahren in Liechtenstein durchgeführt wer-

den: nämlich dann, wenn ein Schutzbedürfnis der Erbansprecher dies erfor-

derlich macht. In allen anderen Fällen wird das im Inland gelegene bewegliche

vermögen ausgefolgt (vgl Art 150 AussstrG). Dies bringt aber eine gewisse Ko-

operatiän mitäem-Ausland mit sich, die nun ebenfalls im AussStrG geregelt

wird. Es ist noch nicht wirklich absehbar, wie sich dies auswirken wird.

Diese Unsicherheit wird durch eine neue Entwicklung in Europa verstärkt' 44

In Europa - mit wenigen Ausnahmen wie das vereinigte Königreich - wird ab

15.8.20i5 die Erbrec[tsverordnungts) für die Fragen der Zuständigkeit und

s2) Gesetz vom 25. 11.2010 über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegen-

heiten ausser Streitsachen (Ausserstreit gesetz; AussStrG)
rr) ygl zur komplizierten Lage nath bisherigem Recht: Frick, Anerkennung 315

bis 375.
sa) Diese Darstellung ist stark vereinfacht. Für eine graphische Übersicht der

Zuständigkeitsbestimmuíg siehe Frick, Die .Europäische 
Erbrechtsverordnung und

Liechtenslein, Liechtenstein-Journal 2013, 3 4 (39)'
tt) Erbvo: vo (EU) 65012012 vom 4.7.2012 über die Zuständigkeit, das anzu-

*errderrde Recht, die Anerkennung und vollstreckung von Entscheidungen und die
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die Anerkennung von Entscheidungen im Zusammenhang mit Erbrechts-
fragen relevant sein. Dies wird wohl dazu fùhren, dass der Druck, Urteile an-

zuerkennen, weiche gestützt auf diese ErbVO ergehen, gegenüber Liechtenstein
wachsen wird. Zum einen will die ErbVO alle ,,zivilrechtlichen Aspekte der

Rechtsnachfolge von Todes wegen's6) abdecken; gleichzeitig ist aber auch klar-
gestellt, dass Fragen im Zusammenhang mit der Errichtung oder Auflösung
von Trusts vom Anwendungsbereich der ErbVO ausgenommen seien, wenn er

nicht testamentarisch errichtet wurde oder von Gesetzes wegen im Zusam-
menhang mit dem Erbrecht entsteht.sT)

Die Zuständigkeitsbestimmungen sind in Art 4 ffErbVO geregelt. Grund-
sätzlich sind die Behörden am letzten gewöhnlichen Aufenthalt eines Erb-
lassers zuständig. Dies ist nicht ungewöhnlich und findet sich praktisch in al-
len bisherigen nationalen Ordnungen. Hier kann es aber immerhin gewisse

Schwierigkeiten geben, wenn der Verstorbene in mehreren Staaten wesentliche
Bezugspunkte hat. Dies wird auch in Erw 24 zur Erbrechtsverordnung so aus-

geführt. Dort wird folgendes vorgeschlagen:

,,In diesem Fall könnte - entsprechend den jeweiligen Umständen - døvon
ausgegangen werden, dass der Erbløsser seinen gewöhnlichen Aufenthalt
weiterhin in seinem Herkunftsstøat hat, in dem sich in familiärer und so-

zi aI er H in s i cht s e in L eb e n s mit t elp unkt b efon d." 58)

Es ist aber jedenfalls bedauerlich, dass hier nicht versucht wurde, eine prä-
zisere Formulierung zu finden. Es ist somit zu befürchten, dass bei Personen,

die gerade im Alter in verschiedenen Ländern regelmäßig ihren Aufenthalt
hatten, einforum shoppingle) drohen könnte.

Anders als früher sind aber die entsprechenden Behörden für den gesam-

ten Nachlass und zwar für Mobiliar wie auch Immobilien zuständig. Hiermit
werden Nachlassspaltungen vermieden. Unter Nachlassspaltung versteht man
die Behandlung des Nachlasses durch verschiedene nationale Behörden bzw
Gerichte. So kann es vorkommen, dass sich verschiedene Staaten (nur) für das

auf ihrem Territorium belegene bewegliche oder unbewegliche Vermögen inte-
ressieren, andere wiederum fùr alles. Dies führt vor allem dann, wenn dies

zusätzlich die Anwendung unterschiedlicher Rechtsnormen nach sich zieht, zu
widersprûchlichen Regelungen und teilweise auch zur Nicht-Behandlung von
Vermögenswerten.

Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einfüh-
rung eines europäischen Nachlasszeugnisses.

s6) Erw 9 zur ErbVO.
57) Erw i3 zur ErbVO.
s8) Erw 24ntrBrbYO.
se) Unter Forum Shopping versteht man das Ausnutzen von unklaren oder tat-

sächlich nebeneinander bestehenden internationalen Zuständigkeiten, um sich hieraus
einen Vorteii zu erarbeiten.

364

46



)rbrechts-
rteile an-
htenstein
pekte der
uch klar-
.uflösung
, wenn er
r Zusam-

-. Grund-
nes Erb-
sch in al-
r gewisse
sentliche
g so aus-

- davon
ufenthalt
" und so-

erne pra-
'ersonen,
rfenthalt

l gesam-
Hiermit

:eht man
den bzw
) für das

3en inte-
-'nn dies
zieht, zu
ung von

Einfüh-

oder tat-
h hieraus

3. Ausländische Urteile und die Rechtsöffnung

Liechtensteinistkeinelnsel,sokannesnichtwirklichüberraschen,dass4T
trotz der grundsätzlich negativen Uattung gegenùb-er ausländischen Urteilen

diese doch eine gewisse Beiücksichtigung h nden müssen'ou)

Dies geschiehtvor allem im Berúh ã.r 2uttfU.f.hl-Verfahrens, das in gro- 48

ßen Teilen aus der Schweiz rczipiettworden ist' Wenn nämlich eine bestimmte

person Wohnsitz oder Sitz in Liechtenst.i" h;;;so können ausländische Urteile

indirekt einer Art Anerkennung und vottstreckungzugeführt werden' Das ver-

fahren läuft, vereinfacht gesagt' wie folgt ab:

Es wird zuerst ein Zahlbefehl gegen ãie entsprechende Person erlassen'

Dies ist ein einfaches Aufforderurrgrrr.rfuhrån, *.i.rr.r über das Gericht läuft'

DervermeintlichPflichtigewirdhiergegen_ebenfallsohnegrosseBegrün-
dung und ohr,. ror*,*aíg - Widercpî"-ttt einlegen' 9tg:i diesen kann dann

die sogenannte Rechtsöffnring beantragt *.rd,."."Das Geiicht wird in der Regel

innerhalb von weniger a1s 5 Tagen (Art 50 eur lnsol eine verhandlung durch-

führen und dort auf der BasiJvon b.rorrá"r, qualifizierten Beweisen (Ari50

Abs4RSo)entscheiden'IneinerRechtsöffnungs-Verhandlungkannmannur
auf der Basis von ,,zur verhandrung *i g.utí.rr, en zergerf' und original-

urkunden a.rr rro,gtb'uchten Sachveìiralt -""nd daraus den geltend gemachten

Anspruch_belegen.Schriftlicheoriginal-Urkundenwerdenalsqualifizierte
Beweisegewertet.DieserBeweiskanninrormeinerSchuldanerkennungdes
Schuldnersbestehen,oderaberinForm-eineröffentlichenUrkundedesnatio-
nalen oder u,r.f, a"''uo'ia"ãi"t'"" Rechis- Wörtlich heißt es in Art49 Abs2

RSO:

,,Als[JrkundenimsinnevorstehendenAbsatzeskommeninsbesonderein
Betrøcht: o) ott, nori dem inländirrL,rn oder ausløndischen Rechte als öf-

fentlich grrturdr|n""irilorarr, insofern sie in originøl oder begløubigter

' 
Ab s chr ift v o r gel e gt w er den'"

Eîn ausløndisches I'Jrteil ist eine entsprechende Urkunde¡tl -Tltl-* 
49

Rechtsöffnung erteilt werden müsste; es wäre denn' dass der Prozessgegner lm

! 13 Liechtenstein als Stan dort furVermöge nsschutzstru ktu ren

uo) Lorenz, Bindungswirkung ausländischer Urteile aufgrund wi,rksamer Ge-

richts standsvereinbarungen?inFS Delle Karth (2013) 609. In diesem Beitrag setzt sich

Lorenz mit der Frage auseinander, ob es sein kann, dass man zum einen wirksame Ge-

richtsstandsvereinbarungen abschließt, gestùtzt auf welchen dann im Ausland Urteile

ergehen, die dann wiederum in Liechtenstein nicht anerkannt werden. Er hält fest, dass

immer der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben sowie das Rechtsmissbrauchs-

verbot gelten müssen. könne es nicht dass entsPrechende ausländische
Daher angehen,

ergingen, úberhauPt keine
Urteile, die gestützt auf eine Gerichtsstandsvereinbarung
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u.u.il."3l,Ï:Tåu 
ooru'dische urkunden taugliche urkunden für eine Rechtsöff-

nung in Liechrensrein;';';;;;ir"grn zury nrrrii,tu$ des liechtensteinischen oberge-

richts vom 22. August 20ïílï i navooz.s,Jus & News 2003,7 tf. Mähr, Das internatio-

nale Zivilprozessrechr íärri."J"trs (2002) 293 ff .Ygrauch die Kritik von wittwer tn
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Rahmen der Rechtsöffnung durch andere Beweise oder mitgebrachte glaub-
würdige zeugen das Gegenteil belegen kann. Dies ist aber sehr unwahrschein-
lich.

Die Rechtsöffnung bringt dann einen grundsätzlich vollstreckbaren Titel
hervor. Dieser Titel ist aber nur vollstreckungsrechtlich von Bedeutung. Da im
summarischen Verfahren verhandelt wurde, ist über den tatsächlichen Bestand
der Forderung nichts gesagt. Deshalb gibt das Gesetz dem unterlegenen
schuldner die Möglichkeit, binnen 14 Tagen ab Zustellung des Rechtsöffnungs-
entscheides eine Aberkennungsklage einzureichen.

Danach kann zwar in einem normalen Zivilverfahren weiterhin behauptet
werden, dass die Forderung nicht besteht, doch ändern sich dann Kläger- und
Beklagtenrolle. Der Beklagte wird zum Aberkennungskläger und kannim ver-
fahren das Ganze nochmals aufrollen. Praktisch läuft dies auf eine ,,réyision au
fond", also eine umfassende Bewertung des urteils (samt Zeugen etc) hinaus.

B. lnnerstaatlicher Vollstreckun gsschutz

unabhängig aber von der Frage, ob ein ausländisches urteil anerkannt
wird oder nicht, gibt es in Liechtenstein wie auch in anderen Staaten bestimm-
te geschützte Bereiche im Vermögensschutz.

l. Familienstiftung: Schutzklausel

Art552 S 36 Abs 1 PGR lautet:

,,Bei Familienstiftungen kann der stifter bestimmen, dass die Gläubiger von
Begünstigten diesen ihre unentgeltlich erlangte Begünstigungsberechtigung
oder Anwartschaffsberechtigung, bzw. einzelne Ansprüche darøus, øuf dem
wege des sicherungsverfahrens, der zwøngsvollstreckung oder des Konkur-
ses nicht entzieLten dürfen. Bei gemischten Familienstifiungen kann eine
solche Anordnung nur insoweit getrofen werden, als die jeweilige Berech-
tigung den Zwecken der Fømilienstiftung dient."

Gemäß Art552 g2 Abs 4 gibt es ,,reine" (21) und,,gemischte" (22) Fa-
milienstiftungen. Reine Familienstiftungen sind ,,stiftungen, deren stiftungs-
vermögen ausschliesslich der Bestreitung der Kosten der Erziehung oder Bildung,
der Ausstattung oder unterstützung von Angehörigen einer oder mehrerer Fa-
milien oder rihnlichen Familieninteressen dienen". Gemischte Familienstif-
tungen müssen überwiegend den Zweck einer reinen Familienstiftung verfol-
gen, daneben ist sie aber frei und kann gemeinnützigen oder anderen privat-
nützigen zwecken nachgehen.62) Die Einschränkung im zweiten satz von

54

FS Delle Karth 1035 (1040), an der etwas schwankenden Gerichtspraxis hinsichtlich
der Frage, ob eine Überprüfung der - aus liechtensteinischer Sichi - internationalen
Zuständigkeit jenes Gerichtes nötig sei oder nicht.

62) 
S chauer in Schauer, Kurzkommentar Stiftungsr echt, Art 552 S 3 Rz I 1.
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Art5525 36 Abs 1 PGR belegt, dass der Gesetzgeber diese Bestimmung restrik-

tiv gehandhabt haben wollte.
Dieses ,,Vollstreckungsprivileg" muss in den Statuten explizit festgehalten 55

werden.63) Geschützt ist dãi,,Ansp"ruch", somit also ein bestehender' klagbarer

Ansprucú. Bloße Anwartschaften können per se nicht gepfindet oder in sie

hinein vollstreckt werden.6a) Wenn die Leiitung aber beim Begünstigten an-

t ornrrrr, unterliegt dies selbstredend wiederu- i., Vollstreckung'65) Hier wird

man aber dadurch Vorkehrungen treffen können, indem in den Beistatuten

lSiift.rrrgrr,rsatzurkund e, Art5i2 S 17 PGR) deûniert wird, wie die Auszahlun-

;;r; åfolg.r, haben. So kann einschränkend in den Beistatuten festgehalten

i"erd"n, daJs Auszahlungen an den Begünstigten nicht erfolgen sollen, wenn

dieser aufgrund von Veischwendungsiucht ãd.r Ûberschuldung die Mittel

nicht für ãen geplanten Zweck einer Familienstiftung einsetzen wird. wenn

dieser ZweckÈspw die Finanzierung des Studiums ist, kann der Stiftungsrat

stattdessen direkt Studiengebuhren, iehrbücher, Seminare etc bezahlen.

2. Ermessensbegünstigte

Begünstigungsrechte können grundsätzlich nur dann gepfändet werden 56

bzw aui dieselugãgriffen werden, *"rrr, ., sich um klagbare Ansprüche_ han-

delu dies ist bei Begünstigungsberechtigten und auch b_ei Anwartschafts-

üerãchtigten der fa11.ã6) Beùetzleren musi eine ,,doppelte,Klagbarkeit" vorlie-

gen: sie müssen - ersteás - einen unentziehbaren Anspruch auf Verleihung der

ñ.echtsstellung haben und - zweitens - muss hieraus eine Begünstigungs-

berechtigung"und nicht eine bloße Begünstigung erwachsen.6T) Fùr die Frage,

ob in das Begünstigungsrecht hineini'ollstiecki werden kann, wird aber die

zweite Voraussetzung nicht entscheidend sein'

Wenn es sich hiigegen um Ermessensbegünstigte6s) handelt, so fehlt es an 57

der Bestimmbarkeit.itrã fUgburkeit. Bei den sogenannten unechten Ermes-

mit RechtsansPruch" steht.
ir) LorenLin Schauer,Kurzkommentar Stiftungsrecht, Art 552 S 6 Rz 2. Die zweite

Voraussetzung ist relevani für die Frage, ob und welche Informationsrechte der Begün-

stiste erhalten darf.""u*r;i';;;;riîi au, 1 pGR: ,,Ermessensbegun;t1st ist derjenige, der.dem durch den

Stifter benønnten Begünstigt**irit øngehörtlnd dlessen mögliche.Begünstigung in das

E/messen des Stiftuigsrats'oder einer rtlnderen døzu berufenen Stelle gestellt ist' Wer nur

I

I

I

i

:

I
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sensstiftungen kann aber eine Pfdndbarkeit gegeben sein. Gasser bezeichnet
jene Ermessensbegünstigungen als unechte Ermessensbegünstigungen, bei de-
nen dem stiftungsrat ein nur sehr eingeschränktes und gebunden.i Er*"r."r,
zukommt. Dies ist dann gegeben, wenn die Person ,rtrd die grundsätzliche
Höhe der Ausschüttung klar sind.6e)

3. Stifterrechte?
58 Von Stifterrechten wird dann gesprochen, wenn sich der Stifter im Sinne

von Art 552 S 30 PGR das Recht zum Widerruf der Stiftung oder zur Anderung
der Stiftungserklärung in der Stiftungsurkunde vorbehalten hat. Dieses Rechi
kann er nur sich selber vorbehalten und weder zedieren noch vererben.

59 Schon aus der Entstehungsgeschichte von Art 552 s 30 pGR ist weitge-
hend70) unbestritten, dass grundsätzlich in diese vollstreckt werden kann-'tt)
Der Stifter hat sich ja seiner Rechte nicht begeben und hat kein endgültiges
Vermögensopfer an den Tag gelegt.

60 Wie so oft muss man aber auch bei dieser Frage auf die Details achten. Es
ist darauf Bedacht zu nehmen, wie diese Stifterrechte genau ausgestaltet sind.
So ist es durchaus denkbar, dass dies dann anders zu beurteilenlst, wenn der
Stifter dieses Recht nicht alleine und nicht ohne weitere Bedingungen ausüben
datf.7z) Gasser regt unter anderem an, dass mit der Einschaltung 

"ine, 
Mitstif-

ters, eines Protektors, des Stiftungsrates oder eines Dritten (mit Vorbehalten)
hier Abhilfe geschaffen werden könnte. ME ist dies sehr heikel; jedenfalls
müssten diese Einschränkungen der Stifterrechte und die allenfalls áamit ein-
hergehenden Bedingungen aus den stiftungsstatuten hervorgehen.T3)

eine Anwartschaft auf eíne solche künftige Begünstigung hat, zählt nicht zu den Ermes-
sensbegünstigten."

6e) Gasser rn FS Delle Karth 298. vgl hierzu auch die Rezension zu oGH 5.2.2009,
2R 8X.2008.5850 durch .Ërosp, Asset protection: Ansprüche von Ermessensbegünstig-
ten nicht pfändbar! ZfS 2A09, 135.

70) Anderer Ansicht Gøsser in FS Delle Karth294,mit einer Auflistung des Mei-
nungsstandes. ME isi zwar das Argument, dass gleichsam ,,höchstpersönliclie" stifter-
rechte nicht so einfach durch andere ausgeübt *.ìd"tr können sollen. Gleichzeitig sollte
man sich aber auch nicht vor der Tatsache verschließen, dass es sich hier im Enãeffekt
primär um ein,,wirtschaftliches Gut" und nicht etwa um statusrechtliche oder um per-
sonale Aspekte (wie scheidung, Namensrecht etc) geht. Daher ist mE die Mehrhåits_
meinung zu unterstützen.

71) statt vieler: Helss in schauer, Kurzkommentar stiftungsrecht, Art 552 s 36
Rz15. Heiss erläutert in cler Folge (Rz 16) auch die Vorgehensweiie, um allfällige An-
sprüche durchzusetzen: ,,Es ist den Gläubigern daher mlglích im Vollstreckungsiege die
Widerrufs- bzw Anderungsrechte des Stifters stellverîelend in dessen Namen auszLt-
üben".

72) Zut Thematik sowie zum Meinungsstand in Liechtenstein: Gasser in FS Delle
Karth 283 (305 f).

73) Folgende Einschränkung wäre bspw denkba r: ,,Der Stifter behr)It sich das Recht
zum Widerruf der Stiftung vor, sofern die Begünstigten sich undankbør zeigen oder díe
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4. Versicherungen

Wenn man die Nachkommen bzw den Ehepartner versichelt, so profitiert

man vom Exekutions- und Konkursprivileg des Rrt 78 VersVG-' Gemäß dieser

Bestimmung sind weder der Versickrer,rtg*tttptuch des jeweils Begünstigten

noch derjeriige des Versicherungsnehmerã einer Exekution bzw dem Konkurs

,"ga"ghåft. õer Ehegatte bzw L'ebenspartner oder die Nachkommen des Ver-

,i.É.ringrrrehmers, íelche Begünstigte sind, dùrfen in den Lebensversiche-

,rpgrrr.rirug eintreten und weráen so gleichzeitig zu den neuen Versicherungs-

nehmern (Art79 VersVG).
Die liechtensteinische Lebensversicherung ist zudem auch ein geeignetes

zusätzliches Planungsinstrument, um ,,am Nachlass vorbei" die Erbschaft zu

ptun.rr. Essentiell isies hierbei, dass in der Versicherungspolice-entsprechende

begünstigte explizit und nachvollziehbar genannt sind. Auch dann wird man

,rnî., Unistanden noch bestimmte Pflichttèilsrechte beachten müssen'74) Hier-

zu wird man aber prüfen müssen, welches Recht (Heimatrecht des Erblassers

oder das Recht seines letzten Wohnsitzes?) anwendbar ist. ]e nachdem, ob

schweizerischesTs) oder deutschesT6) Erbrecht zur Anwendung kommt' werden

Lebensversicherungen bei einer allfälligen Pflichtteilsklage zuberùcksichtigen

sein.

61

62

von ihnen erwørtbøren Leistungen nicht erbringen' Dieser

sprochen werden, wenn dies durch den Protektor (gemäJ3 S

Widerruf kann nur ausge'

xy der Støtuten) bestätigt
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wírd."
,n) Müller/Fleischhøcker-Hofto/skreiner, Liechtensteinische Lebensversicherun-

g." lr" S;;""ungsfeld des österréichischen Pflichtteilsrechts, JEV 2009, 125' Die Auto-

ren fassen die Situation in ihrem Fazit so zusammen, wie es wohl für die meisten

n".lrtro.arrungen gelten Àrrss' ,,L Sinne des österreichischen PJlichneilsrechts ist die

Wont au ,e.ur{rrtøItung àr, Polir"u letztlich dafür entscheidend, ob Pflichtteilsberech'

tigte ii Rahåten dr, "e¡lirhttrilserhöhung Ansprùche .qegynu-ber ,len .Begünstigungen
gítA:rna mc.rchen können". [...] Z" beachtei sind.jedenfal.ls die für die.Einraumung einer
'unwiderrufTichen Bezugsbeirrhtigung einzuhøIîenden liechtensteinischen Formalerfor-

dernisse: Einerseits *u'r, drr Veisicñerungsnehmer die Unwiderruflichkeit durch eine
-"uu,At"t¡r1", 

(Jnterschrift bestätigen, øndelerseits muss dem Begänstígten die Polizze

iU,rìþUrn worden seii." Díesisiin Art 75 Abs 2 VersVG explizit so geregelt: ,,Das Recht
-dr, 

îr,n¡rhrrungsnehmers oder seiner Rechtsnachfolger, die B_egùnstigung zu w.ider--

rufen, fällt nur dahin, wenn der versicherungs"rh*e, in der Políce øuf den widerruf

"ííriril":,¡tt¡ch 
verzkhtet und die Police dem Begünstigten übergeben hat'"

tt¡ Vtit wenigen Ausnahmen bleiben Lebensversicherungen von der sogenannten

,,Heraúsetzung., uîrg.'ro-men. Kritisch hierzu: Künzle, Estate planning - vom Erb-
'i"chtru, 

umfissendãn Erbschaftsplanung, SIZ 2000' 485 (495)'

76) Nach deutschem Recht åil der-Rückkaufswert im Todeszeitpunkt relevant

seln uád für den pflichtteil berücksichtigt werden. Hierzu: BGH 21.5.2008, LzIY ZR

238106;BGH 28. 04.2010, AzIY ZR73lõ8' Fundstelle bei Sebastian Höhmann' www'

erbrechtsberater-berlin.de.
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lV. Angreifbarkeit im Ausland

solange die vermögenswerte, welche durch vermögensschutzstrukturen
geschützt werden, sich ausschließlich in Liechtenstein befinden, kann man sich
in einer wagenburgTT) einigeln und der Angriffe harren. vielfach wird aber
eine derartige Lösung den komplexen Rahmenbedingungen der wirklichen
welt nicht gerecht. Spätestens dann, wenn jemand aus einer entsprechenden
struktur - sei es eine stiftung, ein Trust oder eine andere Lösung - Gelder
beziehen will, so wird er sich im Ausland entsprechendem Risiko aussetzen.
Noch wahrscheinlicher ist es aber, dass sich im vermögen der entsprechenden
Struktur Bankkonti im Ausland, Immobilien, unternehmungen oder Kunst-
werke, die im Ausland belegen sind, befinden. Daher wäre es von großem Nut-
zen> ztt wissen, ob, vor welchem Gericht und unter welchen Bedingungen gegen
die strukturen (Stiftung, Trust etc) urteile ergehen können, die ãann am órt
des gelegenen Vermögens anerkannt und vollstreckt werden können.

Es überrascht ausländische Rechtsanwälte oder Rechtssuchende immer
wieder, wenn ihnen gegenüber mitgeteilt wird, dass Liechtenstein nicht Mit-
glied des Lugano-übereinkommensTs) ist.

A. Risiko: Abseitsstehen beim Lugano-
Ubereinkommen

Das Lugano-Übereinkommen will einerseits verbindlich die internatio-
nale Zuständigkeit der Gerichte und andererseits, darauf aufbauend, die da-
raus folgende Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Urteilen in
Zivilsachen regeln. Es entstand auf Bestreben Schwedens und später der
schweiz und wurde am 16. september 1988 in Lugano unterzeichnet. Das
Lugano-Übereinkommen wurde als parallel-übereintommen zum damaligen
EuGVÜ (später: EuGVVo oder Brüssel-I-vo7e)) abgeschlossen. Aufgrund rier-
schiedener veränderungen der Brüssel-I-vo wurde auch das Lugano-überein-
kommen angepasst. Die aktuelle Fassung trat bspw für die schweiz am l. 1. 2011
in Kraft.

77) Frick,LIZ2012,L3.
78) Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung

u¡d vollstreckung von Entscheidungen in zivll- und Handelssachen (Lugano-überl
einkommen, LugÜ), Abgeschlossen in Lugano am 30. 10.2007. Das Luganã-überein-
kommen wurde ursprünglich am 16.9. 1988 in Lugano abgeschlossen. Zwischenzeit-
lich wurde es durch die Rechtsprechung weiterettt*ick.lt. Im Oktober 2007 wurde es
schließlich revidiert und trat in der Folge je nach Ratifikationsverfahren in den einzel-
nen Staaten sukzessive in Kraft (für die Schweiz 2011).t) VO (EG) 4412001.: Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungin in ZivlI- und Hanáels-
sachen. Kurzbezeichnung: EuGVo oder Brüssel-I-verordnùng. Zum aktuellen stand:
Geimer, Die neue Brüssel I-Verordnung, in FS Delle Karth (20i3) 319.

370



Ç 13 Liechtenstein als Standort f ür Vermögen ssch utzstru ktu ren

Das Lugano-Übereinkommen gibt für die Mitgliedstaaten verbindliche

Regeln vor u"nd schützt die im vertrágsgebiet lebenden Bürger vor unerwarte-

teribzw exorbitantensO) Gerichtsstänãeir. Dies gilt aber nicht-für jene' die wie

Liechtenstein abseits stehen: Ein Urteil aus ,,Lugano-Land"' also im Kern ganz

Europa ohne Liechtenstein, wird in allen anderãn,,Lugano--Staaten" anerkannt

und vollstreckt werden. Dabei ist es egal, ob dieses urteil an einem ordentli-

chen oder an einem exorbitanten Gerichtsstand ergangen ist' Ein Konto in der

Schweiz, eine Liegenschaft in Österreich oder der Transport von Vermögens-

werten durch Italien wùrden somit zum unkalkulierbaren Risiko' |ederzeit

könnte auf der Grundlage eines irgendwo in Europa ergangenen Urteils eine

Vollstreckung in das Veimögen såttfinden. Zudem isies selbstredend auch

möglich, einem entsprechenãen Verfahren eine einstweilige Verfügung vor-

auszuschicken. Das sogenannte Rechtfertigungsverfahren oder Bestätigungs-

verfahren zu dieser einstweiligen Verfügungsl) könnte der Kläger dann an je-

nem Gerichtsstand vornehmãn, den rn'an ii.h u,tt den verfügbaren ordent-

lichen oder exorbitanten Gerichtsständen weitgehencl frei aussucht'

Es darf hier beispielsweise auf Art f+82) und 1583) Code Civil (Frankreich)

hingewiesen werden. Gemäss diesen Bestimmungen hat ein Franzos e ieðelzeit

.áã' flag.rgerichtsstand gegen jeden anderen Beklagten' Dies geht offen-

sichtlich sehr weit - und isi ã"orúitutrt. Das durch diese Gerichte ergehende

Úrteil muss gemäß Art4 LugÜ europaweit in den LugÜ-Staaten anerkannt und

vollstreckt werden. Das Gleiche kann auch mit exorbitanten Gerichtsständen

anderer Staaten passieren. Sie sind in Art 3 Abs 2 LugÜ (Anhang I) aufgelistet'

Dies bedeutet mit anderen worten, dass sich jeder Liechtensteiner und

jede liechtensteinische unternehmung und Gesellschaft vergegenwärtigen
'-rrrr, in Frankreich oder an einem andãren Ort mit exorbitanten Gerichtsstän-

ãen verklagt und auch dort verurteilt zu werden, um dann schließlich mit einer

vollstreckung in sein vermögen irgendwo in Europa konfro¡tiert zu werden'

Dieses Risiko ist durch dle liechtensteinische Rechtspolitik selber gewählt.

um es mit einem französischen Sprichwort zusammenzufassen, nachdem

Art 14 und 15 des code civil schon zu Ehren gekommen sind:,,L¿s absents ont

toujours tort!"

80) Frick, Anerkennung 92'

") Vgl hierzu EuGH"vom 17'li. 1988, C-3g|lg5' van Uden/Deco-Line' Rz48'

ErrGIJ 27."4. lggg, C-gg 196, Mietz/Intership, Rz 40 ff '
82) Art 14 CC: L'ét;;"gr;, *¿àe non'rés¡dant en Frønce, pourrø être cité devant les

tribunâux français, pour l'ixécutíon des obligations par lui contrøctées en France Qvec un

Fraiç:aß; íl porrro être traduit devønt les tñbunaui de Frønce, pour les obligations pør

lui contractées en pays étrønger envers des Français'
a:¡ Art 15 CÕ: (Jn Fraåçais pourrø être trøduit devønt un tribunal de France, pour

des obíi[at:ions par lui contrøctées en pays étranger' même avec un étrønger'
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B. schiedsger¡chtsbarke¡t und Gerichtsstandsklauseln
Eine asset protection (vermögensschutz) wird geplant. Die strukturen,

welche hierfür eingerichtet werden, werden schriftlich und allenfalls ,ogur rr.r_
traglich ausgestaltet werden. Dabei wäre es nun naheliegend, die Fragã wann
welche Gerichte zuständig sind, in den entsprechenden verträgen, stut.rt.r,
und anderen schriftsätzen zlJ fixieren. Dadurch kann man gemeinsam ein
Schiedsgericht vereinbaren; hilfreich wären allenfalls auch ðerichtsstands-
vereinbarungen.

1. Schiedsgerichtsbarkeit

. Dank der Mitgliedschaft Liechtensteins beim New-yorker-Schiedsüber_
einkommen kann dann, wenn die anfechtenden personen über schiedsklau-
seln eingebunden sind, das anwendbare Recht wie auch ein klar definiertes
schiedsgericht bestimmt werden.sa) Die Bedeutung dieser Möglichkeit dürfte
sich aber im Bereich des vermögensschutzes in sehi engen Greizen halten.

2' Gerichtsstandsklausel und Gerichtsstandsvereinbarung
Gerichtsstandsklausel und Gerichtsstandsvereinbarungen könnten hier

schon deutlich mehr planungssicherheit bieten. Auch diese ii"t"r, jedoch nur
bedingt schutz, weil es sich bèi den anfechtenden oder klagenàen parteien um
Beteiligte handeln muss. Dies kann somit vor allem bei dei Anfechtung durch
Begünstigte, die mehr wollen, der Fail sein. Außenstehende Dritte werden
hierdurch nicht gebunden werden können.

Auch hier wäre der Beitritt Liechtensteins zum Lugü sehr hilfreich: Art23
LugÜ lässt Gerichtsstandsvereinbarungen und -klauãeln8s) in recht weitem
umfange und auf relativ einfache Art und weise zu. Grenzenwerden insofern
gezogen' als für verbraucher- und versicherungsangelegenheiten Gerichts-
standsvereinbarungen erst nach Entstehen d", õtr.iiigkãit.r, abgeschlossen
werden können; diese sind aber für die Fragen des verïogensschutzes ohne
Bedeutung.

Eine Gerichtsstandsvereinbarung muss auf einer tatsächlichen willens_
einigung beruhen und schriftlich ergehen. Ausnahmen von der Schriftlichkeit
we¡d¡n nur akzeptiert, wenn dies im internationalen Handelsbrauch offen_
sichtlich in einem bestimmten Bereich anders gehandhabt *ird. labei -lrdnicht-leichtfertig vom vorliegen einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgegan-
gen; die wirkliche Einigung muss nachvollziehbar sein. Er reicht somit nicht,
wenn bspw zusammen mit einem vertrag oder einem Bestätigungsschreiben

8a) Zum liechtensteinischen Schiedsrecht: Dasser/Reithner, Die Liechtensteini-
s^che_schiedsordnung (Liechtenstein Rures) - Mit Kommentar und Auszug aus d,er zpo(2013)' Beziehbar auch über www.weblaw.ch. Eine Muster-Schiedsklausel für Trustsund Stiftungen findet sich dort aufS 6g f.

8s) Zu Gerichtsstandsvereinbarung nach liechtensteinischem Recht: wittwer in
FS Delle Karth 1035 (1042, L044ff); Lorõnzin FS Delle rarth OOS (ãSt).
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auch noch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) mitgeschickt wer-

den, in denen - unter anderem - auch noch ãer êeríchtsstand des Ausstellers

dieser AGB als anwendbar erklärt wird.s6) Die Gerichtsstandsvereinbarung

muss auch ausreichend bestimmt sein. Das heißt, es muss erkennbar sein' um

welchen Sachzusammenhang es geht. Dabei ist es aber egal' ob es um Vertrags-

fragen, Bereicherungsansprü-cheãd-er deliktische Aspekte geht'

Gerichtsstandsklauseln in den statuten von Gesellschaften besitzen im

Sinne von Art23 fogÜ Cültigkeit.87) Der EuGH legt den Begriff Gerichts-

standsvereinbarung einerseits'"aber auch den Begriff Ve¡trç andererseits im

Sinne des EuGVO/LugÜ vertragsautonom aus.88) bi. itt den Statuten einer Ak-

tiengesellschaft enthitene Gerlhtsstandsklausel ist somit eine Vereinbarung

im Sinne von Art 23 EuGVO bzw LugÛ. Dies gilt selbst dann, wenn bspw der

Aktionär, gegenúber welchem die Gerichtsstanásklausel geltend. gemacht wird,

g.j"n die îãnahme dieser Klausel gestimmt hat.8e) Wesentlich ist aber, dass

die Statuten dem Betroffenen auch *itLli.h zugänglich sind, indem sie bspw

am Sitz der Gesellschaft hinterlegt oder in den öffentlichen Registern einsehbar

sind.
Diese Rechtslage und Rechtsprechung sind für die Berechenbarkeit, wo im

Zusammenhang mit Verbandspersonen Klagen eingebracht werden können,

von erheblicher"Bedeutung. Es ìst somit sehr empfehlenswert, in den statuten

von Geselischaften entsprãchende Gerichtsstandsklaus eln zt integrieren' Eine

Vereinbarung auf alle mitgliedschaftlichen Streitigkeiten ist im Sinne der

Rechtsprechring ausreichend konkretisiert'e0)
pir Trustlist dies ausdrücklich geregelt. Auch hier genügt gemäß Att23

eb, i iugú eine einseitig formuliert.itnit-g"dingung, welche die Zuständig-

keit für interne Streitigkeiten regelt'

C. RechtsPolitische Würdigung

Nach der schon mehrfach publizierten Auffassung des Autors überwiegen

die vorteile eines Beitritts zum Lugano-Übereinkommen bei weitem gegen-

über allfäiligen Bedenken.el) Bei oúlektiver Betrachtung dürfte ein Abseits-

9.13 Liechtenstein als Standort furVermöge nssch utzstru ktu re n

s6) Zu diesem Thema schon EuGH vom 27'9' 1968' 24176' Salotti di Colzani/

J/3

74

75

76

77

RÜWA.
tt) EuGH 10.3. 1992, C-2L4-89, Powell Duffryn, SLg1992'I-1745'
88) Urteil Powell Duffryn Rz 14 und 15'
*i urt.il powell oii¡íy", Rzt8. Reiser, Gerichtsstandsvereinbarungen nach IPR-

c.r.tr'rriå'rog"""-üb.íËiíkorn-..r, Zurích (1995) 45 mit kritischen Anmerkungen'
eo) Eckert, fnt..r,Jårrule Zuständigkeit nach der EuGVVO bei Kapitalgesell-

schaften, ecolex 2003, 76ff,79'
s]) ZamBeispiel: üirt ,- t"gu"o-Übereinkommen - Vor- und Nachteile für den

liechtensteinischen pinur,ràí.ttst"leistungssektor (am Beispiel der Banken)' |us & News

200411¡, 275ff. Zuletzl: Frick, Liechte;stein-]ournal ZO1O, tOOff' Noch dezidierter:

Wittwer in FS Delle Karth 1035 (1053)'
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stehenvom Lugü in sachen Asset protection keinen vorteil bringen, sondern
vielmehr nachteilig sein.e2)

wenn Liechtenstein aktiv von sich aus die Frage des Beitrittes zum
Lugano-übereinkommen aufnimmt, so kann es auch beiechtigte Forderungen
anmelden. So gibt es gute Gründe für Liechtenstein, den" Korrsumenten-
Gerichtsstand kritisch anzuschauen,e3) oder auch die Frage, wie der sitz einer
Gesellschaft bestimmt wird, in die Diskussion einzubringãn.

V. Zusammenfassung

Das liechtensteinische Recht bietet interessante Möglichkeiten zum ver_
mögensschutz an. Dabei sind international vor allem aie siin""g und der Trustdie bekanntesten Mögrichkeiten. Aber auch Lebensversicherungen bieten,richtig eingesetzt, die Möglichkeit, sich und. vor "il.- ãi" a"g.t ortg"., vor An_griff1n von Gläubigern und unerwarteten schicksarsr.h4;; ;zusichern.

Bei allen Lösungen zum vermögensschutz ist darauf"Bedacht zu nehmen,
dass möglichst eine krare Trennung ãwischen dem 

"ig;;;; v.;mögen und der
,Jermögensschutz-struktur" bestelt. Man muss ein-,,vermögensopfer.. brin_
gen. Bei stiftungen bspw ist daher von einer widerrufsmögticËkeit ebenso ab_zuraten wie bei einem Trust. Dennoch gibt es auch dann"noch ausreichende
Mög ichkeiten, ein gewisses Maß an Koritroile zu bewahren. Dies kann durchcre -b,lnsetzung von vertrauenspersonen (protektoren) oder gar Revisionsstel_
len geschehen.

Das liechtensteinische Recht bietet bei Berúcksichtigung dieser voraus_
setzungen einen erheblichen schutz vor der Angreifbark.î ¿iår., strukturen.Im Falle des Missbrauchs - bspw absichtlrche Giaubig.rr.hädigung innert be_stimmter Fristen - aber greifen auch in Liechtenstei 

""ai",,ortiiiauliana,,sowieerb- und eherechtliche Klagemöglichkeiten. Hier ist uuf di. ]eweiligen ver_jährungs- und teilweise verwirkuirgsfristen Bedacht r,, nehm"å.
Liechtenstein ist gegenüber ausländischen urteilen r.À, urr.rt"nnungs_feindlich. Dennoch gibtis Möglichkeiten, ausländische urteile zumind.est imRahmen von summarischen veifahren (Zahlbefehr, n".ntràr.rong; ,,, nutzen.Der schutz liechtensteinischer strukturen durch die Nicht_Anerkennung

ausländischer - gerade europäischer - Urteile ist sehr oft aber nur ein schein-barer schutz. Nur wenn alle vermögenswerte in Liechtenstein konzentriert
sind (',w¿genburg-situation"), wird dús den entsprechenden schutz gewähren.
Regelmäßig w.erden werte auch im Ausland liegen. ure, *riràe ein Beitrittzum Lugano-übereinkommen größere Sicherheiigeben; ein e;ì tritt zadiesemAbkommen wäre äußerst uberp.ifenswert. Durclieine rvritgìieãschaft im Lu_

e2) Siehe zu diesem Thema ausführlich: Frick, LIZ 2012, 13 îf.e3) Frick, chancen und Risiken im Zusamme.rÍrung mí .me.r, Beitritt Liechten_steins zum Lugano-übereinkommen - Kritik an denî ronro-..rt.rrgerichtsstand,
ZVglRWiss Lrt (20t2) 4s0ff.
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gano-Übereinkommen wäre man insbesondere von Urteilen an exorbitanten

äerichtsständen geschützt und würde Planungssicherheit gewinnen' Ztdem

könnten Gerichtsitandsklauseln in Statuten gewinnbringend einges etzt wet -

den.
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